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Dieses allgemeine bauaufsichtliche PrCifzeugnis regelt die Herstellung 
und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der 
Baustoffklasse DIN 4102— B1 nach Bauregelliste A, Ausgabe 2014/1,  
Tell  2, Ifd. Nr. 2.10.2. 

Aufgrund dieses allgemeinen baUaUftiChtlichen PrOfzeugnisses 1st der 
oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen 
verwendbar. 

Dieses allgemelne bauaufsichtliche PrOfzeugnis ersetzt  das  allgemeine bauaufsiehtliche 
PrOfzeugnis P — BRA09 $114803 \tom 13. April 2011. Fur den Gegenstand 1st erstmals 
am 23. Januar 2008 ein allgemeines bauaufsichtliches PrOfzeugnis erteilt warden, 

Dieses allgemetne bauaufsiehtliehe Prufzeugnis besteht aus Blatt 1  bis  5. 

Anerkannte 	Oberwachungs- und Zertifizierungsstelle 
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I. 	Allgemeine Bestimmungen 

	

1. 	Das allgemeine bauaufsichtliche Prefzeugnis ersetzt nicht die fr die Durchfilhrung 
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen 
und Bescheinigungen. 

	

2, 	Das allgemeine bauaufsichtliche Prefzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

3. Hersteller  uric'  Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender 
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dam Verwender des Bauproduktes 
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prtlfzeugnisses zur Verfeigung zu stellen. 
Auf Anforderung sind den ebrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prtífzeugnisses zur Verftígung zu stellen. 

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prefzeugnis dart nur vollsWndig vervielfaltigt werden. 
Eine auszugsweise Veffiffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden Prüf 
stelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften derfen dom allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prefzeugnis nicht widersprechen. Obersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prelfzeugnisses milssen den Hinweis "Von der Prafstelle FIRELABS, 
Borkheide nicht geprefte Obersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

	

5, 	Das allgemeine bauaufsichtliche PrCifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen 
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prelfzeugnisses kennen nechtffiglich erghzt und 
gekldert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern. 

	

6. 	Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis aufgeftíhrte Bauprodukt 
bedarf des Nachweises der Obereinstimmung (Obereinstimmungsnachwels) und der 
Kennzeichnung mit dom Obereinstimmungszeichen (0-Zeichen) nach den 
Obereinstimmungszeichen-Verordnungen der  Lander.  



1 	BIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und 
Prtifungen (Ausgabe Mal 1998) 
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II.Besondere Bestimmungen 
1. Gegenstand und Anwendungsbereich 
1.1. 	Gegenstand 

Das allgemeine bauaufsichtliche PrCifzeugnis gilt  kw  die Herstellung und Verwendung 
des beidseitig mit PVC-welch  beschichteten Polyestergewebes, mit beidseitiger  Leckie-
rung "POLY  OPAK", nachstehend beschichtetes Polyestergewebe genannt, als 
schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach 4102-11, 

1.2. 	Verwendungsheretch 
1.2.1 	Das beschichtete Polyestergewebe let im inneren von Gebauclen oder im Auflenbereich 

bel der Verwendung als fest eingebaute Projektionsflache oder  few  raumabschlieflende 
Elemente von Fliegenden Bauten (z,B, geschlossene oder offene Hallen, Zelte), sofern 
kein Nachweis des Festigkeitsverhaltens gefordertist, ein schwerentflammbarer Baustoff 
(Baustoffklasse DIN 4102-B1). 
Das beschichtete Polyestergewebe  muss  zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen 
In einem Abstand von >40 mm eingesetzt werden. 
Die Verwendbarkeit des beschichteten Polyestergewebes und seiner Befestigung sind 
hinsichtlich der Standsicherheit nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prtifzeugnisses. Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden 
Nachweis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkonstruktion sowie der 
E3ahnen untereinander in eigener Fachkompetenz verantwortlich. 

1,2.2 	Dieses allgemeine bauaufsichtliche PrCifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach 
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2014/1, Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.2 zu erftillen sind. Es enthalt 
keine Aussagen zur Err()!lung von Anforderungen  an  den  Schell-  und Warmeschutz oder  
an  mechanische Festigkeiten  older  zur Verwendung als  textiles  Flachengebilde. 

1.2.3 	Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Baupro-
dukten oder Baustoffen, z.B. wenn eine oder beide Oberflachen mit zusatzlichen Be-
schichtungen, Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden. 

1.2.4 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie  LB,  des Feuerwiderstan- 
des, des Warme- oder Schalischutzes oder des Gesundheits- und Umweltschutzes sind 
nicht Gegenstand dieses aligemeinen bauaufsichtlichen PrQfzeugnisses; hierfOr sind ggf. 
weitere Nachweise (aligemeine bauaufsichtliche Zulassung) notwendig. 

1.2.5 	Bei den Versuchen lat der Baustoff brennend abgefallen/abgetropft; fQr die Verwendung 
sind die jeweils giltigen bauaufsichtlichen Vorschriften zu beachten, 

2. Bestimmungen fr das Bauprodukt 

	

2.1 	Eigenschaften 
Das beschichtete Gewebe  muss  aus einem schwarzen Tragergewebe aus Polyester be-
stehen, das beidseitig mit einer Beschichtung aus weigem PVC-welch  mit Brandschutz-
ausreistung versehen und beidseitig  transparent tackled  let let, 
Die ()bed'ache des beschichteten Polyestergewebes  muss  geschlossen sein. Das unbe-
schichtete Polyestergewebe  muss em  n Flachengewicht von 240 - 260 g/m2, das beschich-
tote Polyestergewebe  em  n Gesamtflachengewicht von ca. 800 g/m2  ±. 5% aufweisen. 

	

2.2 	Zusammensetzung 
Die Zusammensetzung des beschichteten Polyestergewebes  muss  den bei der aus-
stellenden PrOfstelle hinterlegten Angaben entsprechen. 
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2.3 	Prtifverfahren und Grundlagen 
2.3.1 	Prafverfahren  

Das  beschichtete Polyestergewebe 1st so herzustellen, dass die Anforderungen an 
schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 und den ent-
sprechenden Zulassungsgrundstzen2  erfallt  werden.  

2,3,2 	Grundlagen 
Liste der Dokumente  als  Grundlage Mr die Erstellung dieses allgemeinen bauauf- 
sichtlichen Prtlfzeugnisses 1st  bei  der Pittston° hinterlegt, 

2.4 	Herstellung und Kennzeichnung 
2.4.1 	Herstellung  

Bei  der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes II 2.1 
und 2.2, einzuhalten. 

2.4.2 	Kennzeichnung 
Der Baustoff bzw.  dessen  Verpackung muss vom  Hersteller  mit dam Obereinstimmungs-
zeichen (0-Zeichen) nach den Obereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen 
Bundesla'nder gekennzeichnet  werden.  Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen nach Abschnitt II 2.3 und 2.5 errant sind. 

Folgende Angaben sind auf dam Bauprodukt anzubringen: 
Mg 	 Produktname, Obereinstimmungszeichen (0) mit: 

- Name des  Herstellers  
Prfzeugnisnummer P — BRA09 — 3114606 
Bilclzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle 
Herstellwerk 
Baustoffklasse: schwerentflammbar (DIN 4102-B1) 

- brennend abfaliend 

2.5 	Obereinstimmungsnachweis 
2.5.1 	Allgemeines 

Die BestMigung der Obereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses 
allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnisses muss Mr jades Herstellwerk mit einem 
Obereinstimmungszertifikat auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und 
einer regelm4fligen Fremdaberwachung einschlieBlich einer Erstprafung des Baupro-
duktes nach Maggabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
Fib-  die Ertellung des Obereinstimmungszertifikates und die Fremdltherwachung ein-
schlieglich der dabei durchzufCihrenclen Procluktpitfungen hat der  Hersteller  des 
Bauproduktes eine hied& anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar anerkannte 
Oberwachungsstelle einzuschalten 

2.5.2 	Werkseigene Produktionskontrolle 
In jedem Herstellwerk  lat  eine werkseigene Produktionskontrolle3  einzurichten und 
durchzuffihren, die die gleichmOige Herstellung und Zusammensetzung des Bau-
produktes gem4f4AbschnItt II 2,1 gewavleistet. Few die DurchMhrung der werkseigenen 
Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Obereinstimmungsnachweis"4  maggebend. 

2 	Die Zulassungsgrunds9tze ftír den Nachweis der Schwerentfiammbarkett (Fassung August 1994) von 
Baustoffen sind in den iVlitteilungen des Deutschen Instituts far Bautechnik, Sonderheft 9/1994 verOffentlicht. 

3 	Hierbet sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, Absalz 4, Ausgabe 2014/1 zu beachten, 
4 	Die "Richtlinien zum abereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) 

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind In den "MIttellungen des Deutschen Institutes Kw Bautechnik" 
vom 1. April 1997 verbffentlicht. 
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens 
5 Jahre aufzubewahren. 

2.5.3 FremdOberwachung 
In jedem Herstellwerk 1st die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdaber- 
wachung regelmMig zu aberprOfen, mindestens jecloch einmal rahrlich. 
Far die Durchfahrung der Oberwachung sind die „Richtlinien zum Obereinstimmungs-
nachweis" mafIgebend. Im Rahmen der FremdOberwachung 1st eine Erstprafung des 
Bauproduktes durchzufahren.  Bei  der laufenden Fremdaberwachung sind Proben far 
Stichprobenprafungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prafungen obliegen jeweils 
der anerkannten Oberwachungsstelle. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdaberwachung sind mindestens fanf Jahre 
aufzubewahren.  Sla  sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Oberwachungsstelle der 
zustandigen obersten Bauaufsichtsbeharde auf  Verlangen  vorzulegen, 

3. 	Rechtsgrundiage 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis wird aufgrund §§ 20  bis  28 (Baupro-
dukte und Bauarten) der Bauordnung far  das  Land Nordrhein-Westfalen (Bau0 NRW) in 
der Fassung vom 1. Mkz 2000 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2014/1, 
Tell 2, IN. Nr. 2.10.2, erteilt. 
Nach den Landesbauordnungen gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis in  
alien  Undern der  Bundesrepublik Deutschland.  

	

4, 	Reehtsbehelfsbelehrung 
Gogen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis kann innerhalb eines Monats 
nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser  1st  schriftlich oder zur Nieder-
schrift bel der ausstellenden Prafstelle zu erheben. MaBgeblich  far  die Rechtzeitigkeit 
let der Zeitpunkt des Eingangs des Widerspruchs bei der Prafstelle. 

	

5. 	Bestimmungen für  (lie  Ausfiihrung 

	

6.1 	Das beschichtete Polyestergewebe lat in omen Abstand von > 40 mm zu gleichen oder 
anderen Mchigen Baustoffen zu verwenden. 

	

6.2 	Die Oberflchen  alien  nicht mit weiteren Anstrichen, Kaschferungen oder Ahnlichem 
versehen werden, 

	

5.3 	Bei den Versuchen  1st  der Baustoff brennend abgefallen/abgetropft;  far  die Verwendung 
sind die jeweils galtigen bauaufsichtlichen Vorschriften zu beachten. 

	

5.4 	Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind  far  einen ausreichenclen Nachweis der 
Verbindungen der bescnichteten Polyestergewebe untereinander und mit der Trag-
konstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich, 

Borkheide, den 1. April 2014 

Der Leiter der Prafstelle 
	 Der Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kahnast (FH) Manfred Sailer 
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